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Sozialversicherung bei Erwerbstätigkeit im Ausland

Gesund ist, 
optimal versichert 
zu sein.

Sozialversicherung bei Erwerbstätigkeit in der 
EU!/im EWR

Die Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 

987/2009 regeln die Zuständigkeit und Zusammen-

arbeit der Staaten auf dem Gebiet der sozialen Si-

cherheit für Personen die in mehreren Mitgliedstaa-

ten der EU/des EWR erwerbstätig sind. Sie enthalten 

neben beitragsrechtlichen Regelungen auch Bestim-

mungen zur Kranken-, Pensions- und Unfallversiche-

rung.

Für den Beitragssektor regeln die Verordnungen un-

ter anderem: 

Zuständigkeit bei Ausübung mehrerer Erwerbstä-

tigkeiten in der EU/im EWR

Berücksichtigung von Versicherungszeiten in der 

EU/im EWR bei der Prüfung der Voraussetzungen 

für eine freiwillige Weiterversicherung in der Kran-

ken- und Pensionsversicherung 

Gleichstellung des Aufenthaltes in der EU/im EWR 

mit dem Aufenthalt in Österreich bei der Zulas-

sungsprüfung zur Weiterversicherung in der Kran-

kenversicherung

EWR-Vertragsstaaten*

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, 

Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Ita-

lien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-

burg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, 

Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, 

Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich 

von Großbritannien und Nordirland und Zypern.

Feststellung der Versicherungspflicht

Maßgeblich für die Zuordnung in die Rechtsvorschrif-

ten eines Staates ist die Ausübung einer Erwerbs-

tätigkeit. Freiwillige bzw. private Krankenversiche-

rungsverhältnisse, aber auch der Bezug einer Pension 

oder Rente haben keine Auswirkungen.

Selbständige Erwerbstätigkeit

in nur einem Staat

Versicherungspflicht tritt nach den Rechtsvorschrif-

ten jenes Staates ein, in dem die selbständige Er-

werbstätigkeit ausgeübt wird und zwar unabhängig 

vom Wohnort oder der Staatsbürgerschaft.

Selbständige Erwerbstätigkeit in

mehreren EU/EWR-Staaten

Bei gleichzeitiger Ausübung von selbständigen Er-

werbstätigkeiten in zwei oder mehr Staaten wird die 

Versicherungspflicht ausschließlich nach den Rechts-

vorschriften des Wohnortstaates beurteilt, wenn ein 

wesentlicher Teil der Tätigkeit auch im Wohnortstaat 

ausgeübt wird. Ist dies nicht der Fall, sind die Sozi-

alversicherungsgesetze jenes Staats anzuwenden, in 

dem sich der Mittelpunkt der Tätigkeit befindet. Aus-

schließlich im so ermittelten zuständigen Staat kann 

es zu einer Versicherung kommen, wohingegen im 

anderen Staat in jedem Fall Versicherungsfreiheit be-

steht. 

Bei der Ermittlung der Beitragsgrundlage sind aller-

dings auch die im nicht zuständigen Staat erzielten 

Einkünfte zu berücksichtigen. Bei einer Zuständigkeit 

Österreichs bedeutet dies, dass zu den im Inland er-

zielten Einkünften das ausländische Einkommen hin-

zugerechnet wird, wobei als Obergrenze die Höchst-

beitragsgrundlage gilt.

Verantwortlich für die Ermittlung welcher Staat zu-

ständig ist, ist immer der Wohnortstaat, selbst wenn 

dort keine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird (z. B. Be-

triebsstandorte in Deutschland und Italien; Wohnort 

in Österreich). 
* Die EWR-Bestimmungen gelten auch für die Schweiz.
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Zusammentreffen einer selbständigen Erwerbs- 

tätigkeit und einer unselbständigen Beschäftigung

Bei gleichzeitiger Ausübung einer unselbständigen 

und einer selbständigen Erwerbstätigkeit in verschie-

denen EU/EWR-Staaten richtet sich die Versiche-

rungspflicht ausschließlich nach den Rechtsvorschrif-

ten jenes Staates, in dem die unselbständige Beschäf-

tigung vorliegt. Der Wohnsitz ist hier nicht ausschlag-

gebend.

Bei Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit in 

Österreich und einer unselbständigen Beschäftigung 

in einem anderen Staat kommt es in jedem Fall zu ei-

ner Zuordnung zur ausländischen Sozialversicherung, 

wodurch Versicherungsfreiheit in Österreich gegeben 

ist.

Bei Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätig-

keit in Österreich und einer selbständigen Tätigkeit 

in einem anderen EU/EWR-Staat kann es neben der 

bereits bestehenden Pflichtversicherung nach dem 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) auch 

zur Pflichtversicherung als Selbständiger nach dem 

GSVG, aufgrund der Tätigkeit im Ausland, kommen.

Zusammentreffen einer selbständigen

Erwerbstätigkeit und einer Beamtentätigkeit

Bei gleichzeitiger Ausübung einer selbständigen Er-

werbstätigkeit und einer Beamtentätigkeit in ver-

schiedenen EU/EWR-Staaten richtet sich die Versi-

cherungspflicht ausschließlich nach den Rechtsvor-

schriften des Staates, in dem die Beamtentätigkeit 

ausgeübt wird. 

Entsendung

Für Selbständige, die sich im Rahmen ihrer selbstän-

digen Erwerbstätigkeit für nicht länger als 24 Monate 

in einen anderen EU/EWR-Mitgliedstaat zur Aus-

übung einer ähnlichen Tätigkeit entsenden, bleiben 

die österreichischen Sozialversicherungsvorschriften 

anwendbar, sofern der Betrieb in Österreich aufrecht 

bleibt. 

Weiterversicherung

Das Recht auf Weiterversicherung in der Kranken- 

und Pensionsversicherung ist von einem bestimmten 

Mindestausmaß an Versicherungszeiten abhängig.* 

Dabei sind Zeiten, die in einem EU/EWR-Staat erwor-

ben wurden, den inländischen Versicherungszeiten 

gleichgestellt. Auch der Wohnort in einem solchen 

Staat schließt eine Weiterversicherung in der Kran-

kenversicherung nicht aus.

Sozialversicherung bei Erwerbstätigkeit in ande-
ren Staaten (außerhalb der EU/des EWR)

Vertragsstaaten

Österreich hat mit einigen Staaten, die nicht der EU/

dem EWR angehören, eigene bilaterale Sozialver-

sicherungsabkommen abgeschlossen, welche bei-

spielsweise die Berücksichtigung von ausländischen 

Versicherungszeiten für den Pensionsanspruch oder 

auch die Krankenversicherung bei Wohnort im Ver-

tragsstaat regeln. In diesen Abkommen sind aber zu-

meist keine beitragsrechtlichen Koordinierungsvor-

schriften für Selbständige vorgesehen. Das bedeutet, 

dass eine Person bei gleichzeitiger Ausübung einer 

selbständigen Tatigkeit in Österreich und einer Tätig-

keit im anderen Vertragsstaat den Rechtsvorschrif-

ten beider Staaten unterliegt und in der Regel auch 

in jedem Staat versichert ist. Lediglich bei Albanien, 

Kanada, Montenegro, Südkorea und bei den USA sind 

Sondervorschriften für Selbständige zu beachten.

Bilaterale Abkommen wurden mit folgenden Staaten 

geschlossen:

Albanien, Australien, Bosnien!/!Herzegowina, Chile, 

Indien, Israel, Kanada, Mazedonien, Moldawien, Mon-

tenegro, den Philippinen, Serbien, Tunesien, Südko-

rea, der Türkei, Uruguay und den USA.

Weiterversicherung

Eine Zusammenrechnung ist auf Grund der Bestim-

mungen in den vorliegenden Abkommen nicht mög-

lich, weshalb die versicherungsrechtlichen Voraus-

setzungen für eine freiwillige Weiterversicherung im 

Bereich der Kranken- und/oder Pensionsversicherung 

nur mit österreichischen Versicherungszeiten erfüllt 

werden können.

Nicht-Vertragsstaaten

Wird neben der selbständigen Erwerbstätigkeit in Ös-

terreich gleichzeitig eine Tätigkeit in einem Staat aus-

geübt mit dem Österreich kein Abkommen geschlos-

sen hat, so ist die betreffende Person in der Regel 

auch in beiden Staaten versicherungs- und beitrags-

pflichtig.

* siehe Infoblatt „Weiterversicherung Pensions-, Krankenversicherung“
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